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54. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleg er, Altenpflegerinnen 
und Altenpfleger, Pflegediakoninnen und Pflegediako ne sowie andere 

Pflegekräfte insbesondere in Diakonie-/Sozialstatio nen und im Bereich Hospiz 

 

P 5 
1. Beschäftigte in der Pflege ohne Ausbildung. 

(Hierzu Protokollnotiz (KAO) Nr. 1) 
 

P 6 
2. Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit mindestens einjähriger Ausbildung und 

entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollnotizen (KAO) Nrn. 2 und 3) 
 

P 8 
3. Pflegefachkräfte mit mindestens dreijähriger Ausbildung und entsprechender 

Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollnotizen (KAO) Nrn. 4 und 5) 
 

P 9 
4. Beschäftigte wie zu 3. in besonders schwierigen Aufgabenbereichen und mit  

entsprechender Aus- oder Fachweiterbildung, z. B. in den Bereichen Praxisanleitung 
von Auszubildenden und Schülerinnen und Schülern, Hygiene, Gerontopsychiatrie, 
Wundmanagement, Palliativpflege oder Qualitätsmanagement sowie 
Pflegediakone/Pflegediakoninnen, denen die Seelsorge an Klienten/Klientinnen, 
Angehörigen und Beschäftigten übertragen ist. 

4 a) Beschäftigte wie zu 3. als Leitung einer Tagespflege 
5. Beschäftigte wie zu 3., denen die ständige Stellvertretung einer Pflegedienstleitung 

der Entgeltgruppe P 10 übertragen ist. 
 

P 10 
6. Beschäftigte wie zu 3. als Teamleitung, denen in der Regel mindestens 6 

Beschäftigte 
ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotizen (KAO) Nrn. 7 und 8) 

7. Beschäftigte wie zu 3. als Pflegedienstleitung. 
(Hierzu Protokollnotiz (KAO) Nr. 6) 

8. Beschäftigte wie zu 3., denen die ständige Stellvertretung einer Pflegedienstleitung 
der Entgeltgruppe P 11 übertragen ist. 

      8 a) Beschäftigte wie zu 4 a., denen in der Regel mindestens 6 Beschäftigte ständig 
unterstellt sind 
(Hierzu Protokollnotiz (KAO) Nr. 8 
 

P 11 
9. Beschäftigte wie zu 3. als Teamleitung, denen in der Regel mindestens 9 

Beschäftigte ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotizen (KAO) Nrn. 7 und 8) 

10. Beschäftigte wie zu 3. als Pflegedienstleitung, denen in der Regel mindestens 6 
Beschäftigte ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotizen (KAO) Nrn. 6 und 8) 

11. Beschäftigte wie zu 3., denen die ständige Stellvertretung einer Pflegedienstleitung 
der Entgeltgruppe P 12 übertragen ist. 
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P 12 
 

12. Beschäftigte wie zu 3. als Teamleitung, denen in der Regel mindestens 15 
Beschäftigte 
ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotizen (KAO) Nrn. 7 und 8) 

13. Beschäftigte wie zu 3. als Pflegedienstleitung, denen in der Regel mindestens 9 
Beschäftigte ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotizen (KAO) Nrn. 6 und 8) 

14. Beschäftigte wie zu 3., denen die ständige Stellvertretung einer Pflegedienstleitung 
der Entgeltgruppe P 13 übertragen ist. 
 

P 13 
 

15. Beschäftigte wie zu 3. als Teamleitung, denen in der Regel mindestens 25 
Beschäftigte ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotizen (KAO) Nrn. 7 und 8) 

16. Beschäftigte wie zu 3. als Pflegedienstleitung, denen in der Regel mindestens 15 
Beschäftigte ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotizen (KAO) Nrn. 6 und 8) 

17. Beschäftigte wie zu 3., denen die ständige Stellvertretung einer Pflegedienstleitung 
der Entgeltgruppe P 14 übertragen ist. 
 

P 14 
18. Beschäftigte wie zu 3. als Pflegedienstleitung, denen in der Regel mindestens 25 

Beschäftigte ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotizen (KAO) Nrn. 6 und 8) 

19. Beschäftigte wie zu 3., denen die ständige Stellvertretung einer Pflegedienstleitung 
der Entgeltgruppe P 15 übertragen ist. 
 

P 15 
20. Beschäftigte wie zu 3. als Pflegedienstleitung, denen in der Regel mindestens 35 

Beschäftigte ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotizen (KAO) Nrn. 6 und 8) 

21. Beschäftigte wie zu 3., denen die ständige Stellvertretung einer Pflegedienstleitung 
der Entgeltgruppe P 16 übertragen ist. 
 

P 16 
22. Beschäftigte wie zu 3. als Pflegedienstleitung, denen in der Regel mindestens 50 

Beschäftigte ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotizen (KAO) Nrn. 6 und 8) 

 
Protokollnotizen (KAO) zu VGP 54:  
 

1. In P 5 sind Beschäftigte in der Pflege eingruppiert, die über keine den 
Protokollnotizen 2 und 3 oder 4 entsprechende Ausbildung verfügen. 
 

2. Die Bezeichnung „Pflegehelferinnen und Pflegehelfer“ umfasst Gesundheits- und 
Krankenpflegehelferinnen und -helfer sowie Altenpflegehelferinnen und -helfer mit 
abgeschlossener staatlich anerkannter Ausbildung. 
 

3. Als Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit mindestens einjähriger förderlicher 
Ausbildung und entsprechender Tätigkeit sind auch medizinische Fachangestellte, 
Arzthelfer und Arzthelferinnen, Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger, 
Rettungsassistenten und Rettungsassistentinnen, Notfallsanitäter und 
Notfallsanitäterinnen, Haus- und Familienpfleger und Haus- und Familienpflegerinnen 
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sowie Hebammen und Entbindungspfleger mit abgeschlossener staatlich anerkannter 
Ausbildung eingruppiert. 

4. Die Bezeichnung „Pflegefachkraft“ umfasst Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
und -pfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger sowie 
Altenpflegerinnen und -pfleger in allen Fachrichtungen bzw. Spezialisierungen mit 
abgeschlossener staatlich anerkannter Ausbildung. 
Als Pflegefachkraft mit mindestens dreijähriger Ausbildung sind auch 
Pflegediakoninnen und Pflegediakone eingruppiert, sofern sie keine Leitungsfunktion 
ausüben. 
 

5. Pflegefachkräfte wie zu 3., die zu weniger als 50 % ihrer Tätigkeit in besonders 
schwierigen Aufgabenbereichen gemäß Fallgruppe 4 eingesetzt werden und die über 
eine entsprechende Aus- oder Fachweiterbildung verfügen, erhalten monatlich eine 
Zulage in Höhe von 100 Euro brutto, die an künftigen Tarifsteigerungen teilnimmt. 
Dies gilt auch für Pflegediakone/Pflegediakoninnen, denen zu weniger als 50 % ihrer 
Tätigkeit Seelsorge an Klienten/Klientinnen, Angehörigen und Beschäftigten 
übertragen ist. 
Die Zulage gemäß Satz 1 erhalten auch Teamleitungen, denen weniger als 6 
Beschäftigte ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollnotizen (KAO) Nrn. 7 und 8). 
 

6. Das Tätigkeitsmerkmal „Pflegedienstleitung“ ist erfüllt, wenn nach einer 
abgeschlossenen, anerkannten Weiterbildung (derzeit mindestens 460 Stunden) zur 
Pflegedienstleitung für Diakonie- und Sozialstationen Leitungsaufgaben in einer 
Diakonie-/Sozialstation übertragen werden. 
Der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung sind z. B. gleichgestellt ein 
abgeschlossenes Studium „Pflegemanagement“ bzw. sonstige abgeschlossene 
anerkannte Weiterbildungen zur Pflegedienstleitung. 
 

7. Das Tätigkeitsmerkmal „Teamleitung“ ist erfüllt, wenn eine fachliche 
Weisungsbefugnis gegenüber Beschäftigten übertragen wird, aber die 
Pflegedienstleitung als gesamtverantwortliche Leitung gegenüber der Teamleitung 
weisungsbefugt ist. 
 

8. Sofern die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten Beschäftigten abhängt: 

a. zählen Teilzeitbeschäftigte entsprechend dem Verhältnis ihres vertraglich 
vereinbarten Beschäftigungsumfangs zur regelmäßigen Arbeitszeit eines 
entsprechenden Vollbeschäftigten (dabei sind auch Mitarbeitende, die nach 
den Anlagen 1.2.4 und 3.7.2 zur KAO beschäftigt sind, entsprechend zu 
berücksichtigen), 

b. ist es für die Eingruppierung unschädlich, wenn im Organisations- und 
Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen vorübergehend (bis zu 
einem Jahr) nicht besetzt sind, 

c. bleiben Auszubildende, Schülerinnen und Schüler, Praktikantinnen und 
Praktikanten und Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr und im 
Bundesfreiwilligendienst außer Betracht. 

 


